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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 

 Der Verein führt den Namen Interessengemeinschaft Wind e.V.  
Als Kurzform ist die Bezeichnung IG Wind e.V. zulässig. 
Der Verein hat seinen Sitz in 65326 Aarbergen. 
Es erfolgt der Eintrag im Vereinsregister beim Amtsgericht Wiesbaden. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und 
endet am 31.12.2010 (Rumpfgeschäftsjahr) 

 

§ 2 Zweckbestimmung und Zielsetzung 

 
 Zweck des Vereins ist die Förderung des Natur-, Landschafts- und Umweltschutzes sowie der 

Heimatpflege in Aarbergen, insbesondere 
 

- die Vermeidung der Verunstaltung unserer Landschaft durch Eingriffe in das 
Landschaftsbild, speziell durch die Ansiedlung von Windkraftanlagen. 

 
- die Bewahrung der natürlichen Schönheit der heimatlichen Landschaft als kulturelles Erbe. 

 
- Schutz des menschlichen Lebensraumes vor belastenden Einflüssen. 

 
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 
 
- Die kritische, konstruktive Begleitung von Vorhaben unter dem Gesichtspunkt des Natur-, 

Landschafts- und Umweltschutzes durch den Verein und seine Mitglieder. 
 
-     Die Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer heimatlichen Umgebung. 
 

-         Beschaffung und Aufbereitung von Informationen. 
 

-         Aufklärung und Information der Mitglieder und der Öffentlichkeit über umweltverändernde 
Maßnahmen die das Erscheinungsbild der Region dauerhaft verändern. 

  
-         Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden gleich gelagerter Interessen. 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit  

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; 
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
 Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Vereinsmitteln. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft und Beitrag 

 
 Jede natürliche oder juristische Person, die die Ziele des Vereins unterstützt kann Mitglied 

werden. Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden.  
 



 

Satzung des Vereins 
Interessengemeinschaft Wind e.V. 

Naturpark statt Windpark in Aarbergen 
 

           

Satzung IG Wind e.V.  Seite 2 von 4 

 
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung 
ist jedes Mitglied mit Beendigung des 18. Lebensjahres. 

  
 Die Höhe des Beitrages wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

 
Ehrenmitglied kann werden, wer sich um die Förderung des Vereins und seiner Ziele 
besondere, hervorragende Verdienste erworben hat. 

 Ehrenmitglieder bzw. Ehrenvorsitzende können durch einstimmigen Beschluss der 
Mitgliederversammlung ernannt werden. 
Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende genießen alle Rechte eines ordentlichen Mitgliedes, sind 
jedoch beitragsfrei gestellt.  
 
Die Mitgliedschaft endet durch: 
 
Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen mit ihrer Auflösung 

 schriftliche Kündigung an den Vorstand mit Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres 
 Ausschluss wegen groben Verstoßes gegen die Vereinsinteressen. Über den Ausschluss 

entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

 

§ 5 Vorstand 

 
 Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 

1. Vorsitzender 
2. Vorsitzender 
3. Schriftführer 
4. Kassierer 
5. Beirat mit bis zu drei Personen 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; er 
bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.  
 
Den Vorstand gemäß § 26 BGB (gesetzlicher Vertreter) bilden die unter Nummer 1. bis 4. 
genannten Personen. Jeweils zwei gemeinsam vertreten den Verein. Schriftführer und 
Kassierer sind nicht gemeinsam zeichnungsberechtigt. 

 

§ 6 Kassenprüfer 
  

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren. Die 
unmittelbare Wiederwahl ist nicht zulässig. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

 
 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

 
Ordentliche Mitgliederversammlungen finden einmal jährlich statt. 
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Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse des Vereins 
erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer derartigen Versammlung von einem Fünftel der 
Mitglieder verlangt wird. 
 
Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde oder  durch persönliche schriftliche Einladung unter Bekanntmachung der 
Tagesordnung einberufen.  
 
Die Tagesordnung soll mindestens enthalten: 
 
- Bericht des Vorstandes 
- Entlastung des Vorstandes 
- Wahl des Vorstandes 
- Wahl der Kassenprüfer 
- Anträge 
- Verschiedenes 
 
Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. 
 
Jedes Mitglied kann Anträge an die Mitgliederversammlung stellen. Anträge müssen schriftlich 
an den 1. Vorsitzenden eingereicht werden und spätestens eine Woche vor dem 
Versammlungstermin vorliegen. 
 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefasst. Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins benötigen 
eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 

§ 8 Protokollierung von Beschlüssen 

 
 Beschlüsse sowie das Abstimmungsergebnis sind unter Angabe des Ortes und der Zeit der 

Versammlung in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist vom Versammlungsleiter 
und dem Protokollführer zu unterschreiben. 

 

§ 9 Auflösung des Vereins 

 
 Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Aarbergen, die es 

für gemeinnützige Zwecke des Umweltschutzes zu verwenden hat. 

 

 

Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am   30.09.2010   beschlossen. 

 

 

Name    Unterschrift    geb. Datum   

 
1. Bernd Seel                 

(1. Vorsitzender)                                                  

 
2. Hans Schön                

(2. Vorsitzender)                                            
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Name    Unterschrift    geb. Datum   
        

      
3. Rolf Höhn             

(Kassenwart + Schriftführer) 
 

5. __________________________________________      
 
 
6. ___________________________________________      
 

 
7. ____________________________________  _____     
 

 
8. ______________________________________     ______ 

 
 

9. _______________________________________     ______ 
 
 

10. _______________________________     ____________ 
 

 


